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Zitat von Lea

Was genau kann der Personalrat tun im Falle von rechtlich grenzwertigem / menschlich
unmöglichem Verhalten der Schulleitung?

Das ist zwar aus dem LPVG von NRW, dürfte entsprechend in den anderen Ländern auch so
gelten:

Zitat

Überwachung: Zu den allgemeinen Aufgaben des Personalrates gehört ebenso die
Überwachung der Durchführung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechte (§
64 Nr. 2 LPVG).
Beschwerde: Der Personalrat hat Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten
entgegenzunehmen und, falls diese berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit
der Dienststellenleitung auf ihre Erledigung hinzuwirken (§ 64 Nr.5 LPVG).
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